
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Dezember 2017 
 
Einkommensteuer 2 
. Steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft bei Verkauf von Zweit- und Ferienwohnungen? 2 
. Verlustberücksichtigung bei Verkauf einer "Alt-Lebensversicherung" 2 
Lohnsteuer 3 
. Für diese Kinder bleibt ein Arbeitgeber-Zuschuss zu Betreuungsleistungen steuerfrei 3 
. Überlassung eines Dienstwagens mit Kostenbeteiligung 4 
Kindergeld 6 
. Bestimmung des Berechtigten nach Trennung der Eltern 6 
Elterngeld 7 
. Einmalzahlung von Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 7 
Umsatzsteuer 7 
. Ermäßigt zu besteuernde Speisenlieferung oder Restaurationsleistung? 7 
Markenrecht 8 
. Keine Verwechselungsgefahr!? – „Oxbrot“ ist nicht gleich „Ochsenbrot“ 8 
Gewerblicher Rechtsschutz 9 
. „Let it be“ - Yoko Ono contra "Yoko Mono" 9 
Gewerblicher Rechtsschutz 10 
. Keine Irreführung durch "Oliven-Mix" mit grünen und geschwärzten Oliven 10 
 
 
 



 

 2 

Ausgabe Dezember 2017 

Einkommensteuer . Steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft bei Verkauf von 
Zweit- und Ferienwohnungen? 
 
Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen grundsätzlich der Spekulations-
besteuerung.  
 
Ausgenommen sind allerdings Wirtschaftsgüter, die  
Ø im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 

(1. Alternative) oder  
Ø im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 

Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurden. 
 
Um die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns zu vermeiden, muss der Steuerpflichtige das 
Gebäude zumindest auch selbst nutzen. Unschädlich ist dagegen, wenn er es gemeinsam mit seinen 
Familienangehörigen oder einem Dritten bewohnt. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt 
hingegen nicht vor, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung entgeltlich oder unentgeltlich an einen 
Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst zu bewohnen. 
 
Der BFH hat mit seinem Urteil vom 27. Juni 2017 entschieden, dass ein Gebäude auch dann zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wird, wenn es der Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern es 
ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht.  
 
Nach dieser Entscheidung setzt eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken weder die Nutzung als 
Hauptwohnung voraus, noch muss sich dort der Schwerpunkt der persönlichen und familiären 
Lebensverhältnisse befinden. Ein Steuerpflichtiger kann demzufolge mehrere Gebäude gleichzeitig zu 
eigenen Wohnzwecken nutzen.  
 
Erfasst sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwohnungen und 
Wohnungen, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden. Ist deren Nutzung auf 
Dauer angelegt, kommt es nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige noch eine (oder mehrere) weitere 
Wohnung(en) hat und wie oft er sich darin aufhält. 
 
Der BFH stellte ferner klar, dass bei der 2. Alternative ein zusammenhängender Zeitraum der Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken genügt, der sich über drei Kalenderjahre erstreckt, ohne sie – mit 
Ausnahme des mittleren Kalenderjahrs – voll auszufüllen. 
 

Einkommensteuer . Verlustberücksichtigung bei Verkauf einer „Alt-Lebens-
versicherung“ 
 
Verkaufen Steuerpflichtige eine vor 2005 abgeschlossene Lebensversicherung vor Ablauf von 
12 Jahren mit Verlust, können sie die Verluste mit anderen positiven Kapitaleinkünften verrechnen 
(BFH-Urteil vom 14. März 2017).  
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Im Streitfall war der Ehemann Versicherungsnehmer einer vom 01. September 1999 bis zum 
01. September 2011 laufenden fondsgebundenen Lebensversicherung. Versicherte Person war seine 
Ehefrau. Im Erlebensfall sollte das Deckungskapital, d. h. der Wert der gutgeschriebenen 
Fondsanteile, fällig werden.  
 
Am 01. März 2009 veräußerte der Ehemann seine Ansprüche an seine Ehefrau zu einem Kaufpreis, 
der dem Wert des Deckungskapitals entsprach. Da er die auf 60 Monate beschränkten Beiträge in 
voller Höhe gezahlt hatte, ergab sich ein Veräußerungsverlust, den er als negative Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erklärte. Das Finanzamt erkannte den Verlust wegen Gestaltungsmissbrauchs nicht 
an. Einen derartigen Missbrauch konnte das Finanzgericht Düsseldorf nicht erkennen. Es ließ den 
Verlustabzug aber wegen fehlender Einkünfteerzielungsabsicht nicht zu – jedoch zu Unrecht, wie der 
Bundesfinanzhof entschied. 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Ansprüchen auf eine Versicherungsleistung gehören seit der 
Abgeltungsteuer zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Für Verträge, die vor dem 01. Januar 2005 
abgeschlossen wurden, gilt dies nur, sofern die Zinsen aus den Sparanteilen bei einem Rückkauf 
steuerpflichtig gewesen wären.  
 
Diese Voraussetzung war im Streitfall erfüllt, denn ein Rückkauf der Lebensversicherung durch den 
Ehemann im Jahr 2009 wäre steuerpflichtig gewesen. Eine Steuerbefreiung hätte nämlich 
vorausgesetzt, dass der Verkauf erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit von zwölf Jahren nach 
Vertragsschluss stattfindet.  
 
Der BFH sah ferner keinen Grund, die Anerkennung des Verlusts wegen einer fehlenden 
Einkünfteerzielungsabsicht zu versagen. Denn die mit der Abgeltungsteuer eingeführten 
Besonderheiten bedingen eine tatsächliche (widerlegbare) Vermutung der Einkünfteerzielungsabsicht. 
Relevante Punkte für deren Widerlegung gab es im Streitfall nicht. 
 
Tipp: Im entsprechenden Sinne entschied der BFH am gleichen Tag zu negativen Einkünften bei 

Rückkauf einer Sterbegeldversicherung. Durch den Begriff „Unterschiedsbetrag“ sind 
grundsätzlich sowohl positive als auch negative Differenzbeträge zwischen der 
Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge steuerlich zu 
erfassen. 

 

Lohnsteuer . Für diese Kinder bleibt ein Arbeitgeber-Zuschuss zu Betreuungs-
leistungen steuerfrei 
 
Arbeitgeber können Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für eine 
Kinderbetreuung bis zu einem Höchstbetrag von € 600,00 im Kalenderjahr steuerfrei erstatten. Die 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat jetzt ausgeführt, für welche Kinder diese Steuerbefreiung überhaupt 
in Betracht kommt. 
 
Gesetzliche Voraussetzungen für die Steuerbefreiung sind Folgende:  
 
Ø Die Zahlung erfolgt zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn, 
Ø das Kind hat das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet und 
Ø die Betreuung ist aus zwingenden und beruflich veranlassten Gründen notwendig. 
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Anwendungsbeispiele sind dienstlich veranlasste Fortbildungsmaßnahmen, beruflicher Einsatz zu 
außergewöhnlichen Dienstzeiten oder die Krankheit des Kindes. 
 
Nach der Verfügung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe kann der Arbeitgeber für folgende Kinder 
Betreuungskosten steuerfrei übernehmen: 
 
Ø Kinder, die im ersten Grad mit dem Arbeitnehmer verwandt sind, 
Ø Pflegekinder, 
Ø im Haushalt des Arbeitnehmers aufgenommene Kinder des Ehegatten bzw. des Lebens-

partners (Stiefkinder) sowie 
Ø im Haushalt aufgenommene Enkel. 
 
Nicht begünstigt sind allerdings Leistungen des Arbeitgebers für Kinder des Partners bzw. der 
Partnerin einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 
 
Tipp: Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen neben den eigentlichen Kosten für die Betreuung 

auch die Fahrt- und Übernachtungskosten der Betreuungsperson. Das gilt selbst dann, wenn 
die Betreuung unentgeltlich erfolgt und deshalb ausschließlich Fahrt- oder Übernachtungs-
kosten anfallen. 

 

Lohnsteuer . Überlassung eines Dienstwagens mit Kostenbeteiligung 
 
Leistet der Arbeitnehmer Zuzahlungen zu einem auch privat genutzten Firmenwagen, reduzieren 
diese den geldwerten Vorteil bei der Ein-Prozent-Regel unabhängig davon, ob es sich um einzelne 
Kfz-Kosten oder ein pauschales Nutzungsentgelt handelt. Diese neue Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs wendet die Finanzverwaltung nunmehr an. Somit musste das 
Verwaltungsschreiben aus 2013 überarbeitet werden. 
 
Neue Rechtsprechung 
 
Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche Nutzung (= private Fahrten, Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung) 
eines Firmenwagens ein Nutzungsentgelt, mindert dieses den geldwerten Vorteil. Nach der neuen 
Rechtsprechung des BFH gilt dies auch, wenn der Arbeitnehmer einzelne Kosten (z. B. Kraftstoff-
kosten) trägt und der geldwerte Vorteil nach der Ein-Prozent-Regel ermittelt wird. 
 
Tipp: Übersteigen die Eigenleistungen den geldwerten Vorteil, führt der übersteigende Betrag weder 

zu negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. Der geldwerte Vorteil kann sich sowohl 
bei der Ein-Prozent-Regel als auch bei der Fahrtenbuchmethode maximal auf € 0,00 
verringern. 

 
Neu gefasstes Verwaltungsschreiben 
 
Das Bundesfinanzministerium wendet die neue Rechtsprechung in allen offenen Fällen an. Folgende 
Aspekte sind hervorzuheben:  
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Ob das Nutzungsentgelt pauschal oder entsprechend der tatsächlichen Kfz-Nutzung bemessen wird, 
ist unerheblich. Das Nutzungsentgelt muss arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- 
oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart worden sein. Kein Nutzungsentgelt ist vor allem 
der Barlohnverzicht im Rahmen einer Gehaltsumwandlung.  
 
Folgende Möglichkeiten bestehen: 
 
Ø Nutzungsunabhängige Pauschalen, wie z. B. pauschaler monatlicher Einbehalt iHv. € 150,00 

oder Übernahme der Leasingraten. 
 
Ø Nutzungsabhängige Pauschalen, wie z. B. € 0,20 je privat gefahrenem km. 
 
Ø Vollständige oder teilweise Übernahme einzelner Kfz-Kosten, wie z. B. Treibstoff-, Wartungs- 

und Reparaturkosten. Unberücksichtigt bleiben indes Kosten, die nicht zu den Gesamtkosten 
des Pkw gehören (z. B. Parkgebühren, Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherungen, 
Verwarnungs- und Bußgelder). 

 
Wahlrecht bei Fahrtenbuchmethode 
 
Grundsätzlich fließen vom Arbeitnehmer getragene individuelle Kosten bei der Fahrtenbuchmethode 
nicht in die Kfz-Gesamtkosten ein. Der individuelle Nutzungswert ist dann anhand der (niedrigeren) 
Gesamtkosten zu ermitteln. 
 
Tipp: Es wird aber nicht beanstandet, wenn vom Arbeitnehmer selbst getragene Kosten in die 

Gesamtkosten einbezogen und wie bei der Ein-Prozent-Regel als Nutzungsentgelt behandelt 
werden. 

 
Lohnsteuerabzugsverfahren 
 
Soweit sich aus der arbeitsvertraglichen oder einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage nichts anderes ergibt, muss der Arbeitgeber die individuellen Kfz-Kosten des 
Arbeitnehmers bei der Nutzungswertermittlung anrechnen. Der Arbeitnehmer hat die Höhe der 
individuellen Kfz-Kosten und die Gesamtfahrleistung jährlich fahrzeugbezogen schriftlich darzulegen 
und nachzuweisen. Die Erklärungen und Belege sind im Original zum Lohnkonto zu nehmen. 
 
Tipp: Aus Vereinfachungsgründen kann für den Lohnsteuerabzug zunächst vorläufig fahrzeug-

bezogen die Erklärung des Vorjahres zugrunde gelegt werden. Nach dem Kalenderjahr oder 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses ist der tatsächliche Nutzungswert zu ermitteln und 
eine etwaige Lohnsteuerdifferenz auszugleichen. 

 
Veranlagungsverfahren 
 
Bleiben die Zuzahlungen beim Lohnsteuerabzug unberücksichtigt, kann sie der Arbeitnehmer in seiner 
Einkommensteuererklärung geltend machen. Dazu muss er die Nutzungsvereinbarung vorlegen und 
(fahrzeugbezogen) darlegen, wie der Arbeitgeber den Nutzungswert ermittelt und versteuert hat. Dies 
kann z. B. durch eine Arbeitgeberbescheinigung erfolgen. Zudem muss er die Höhe der von ihm 
getragenen individuellen Kfz-Kosten und die Gesamtfahrleistung im Kalenderjahr nachweisen. 
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Kindergeld . Bestimmung des Berechtigten nach Trennung der Eltern 
 
Haben die Eltern eines Kindes einen Elternteil als Kindergeldberechtigten bestimmt, erlöschen die 
Rechtswirkungen der Bestimmung, wenn sich die Eltern trennen und das Kind ausschließlich im 
Haushalt eines der beiden Elternteile lebt. Die ursprüngliche Berechtigtenbestimmung lebt nach einer 
Entscheidung des BFH vom 18. Mai 2017 auch nicht wieder auf, wenn die Eltern und das Kind wegen 
eines Versöhnungsversuchs wieder in einem gemeinsamen Haushalt leben. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:  
 
Die verheirateten Eltern lebten mit ihrem in 2005 geborenen Kind bis zum 23. April 2008 in einer 
gemeinsamen Wohnung. Das Kindergeld war gegenüber dem Vater festgesetzt worden, da dieser in 
dem Kindergeldantrag als Berechtigter bestimmt worden war. Die Eheleute trennten sich am 
24. April 2008 und die Mutter nahm das Kind nach dem Auszug aus der bisherigen Wohnung in ihren 
Haushalt auf. In den Monaten Oktober bis Ende Dezember 2008 lebte die Familie wegen eines 
Versöhnungsversuchs vorübergehend wieder in einer gemeinsamen Wohnung. Danach kam es zur 
endgültigen Trennung. Seither leben Mutter und Kind in einem gemeinsamen Haushalt. 
 
Im Januar 2009 stellte die Mutter bei der für sie zuständigen Familienkasse einen Antrag auf 
Kindergeld. Als die für den Vater zuständig gewordene Familienkasse hiervon erfuhr, hob sie die 
Kindergeldfestsetzung gegenüber dem Vater rückwirkend auf und forderte das von Mai bis 
Dezember 2008 gezahlte Kindergeld zurück. Dagegen wandte sich der Vater u. a. mit der 
Begründung, dass das Kindergeld auf das Konto der Mutter gezahlt worden sei. Das Finanzgericht 
gab der Klage insoweit statt, als sie den Zeitraum Oktober bis Dezember 2008 betraf. Der Bundes-
finanzhof entschied jedoch, dass die Rückforderung in vollem Umfang zutreffend war. 
 
Wohnen die Eltern zusammen mit dem Kind in einem gemeinsamen Haushalt, bestimmen sie unter-
einander den Berechtigten. Dies geschieht üblicherweise durch den Kindergeldantrag. Trennen sich 
die Eltern und leben sie fortan in verschiedenen Haushalten, verliert eine Berechtigtenbestimmung in 
der Regel ihre Bedeutung, weil dann das Kindergeld an den Elternteil zu zahlen ist, in dessen 
Haushalt das Kind nunmehr lebt. Eine Berechtigtenbestimmung wird daher mit der Auflösung des 
gemeinsamen Haushalts gegenstandslos. Eines Widerrufs bedarf es nicht. 
 
Beachten Sie: Nur ausnahmsweise, wenn das Kind nach der Trennung der Eltern in etwa 

annähernd gleichwertigem Umfang bei beiden Elternteilen lebt, wirkt die vor der 
Trennung getroffene Berechtigtenbestimmung fort.  

 
Die am 24. April 2008 vollzogene Trennung führte zu einem Einschnitt, durch den die Rechts-
wirkungen der früheren gemeinsamen Willensbildung der Eltern entfallen waren. Aus diesem Grund 
war eine neue Berechtigtenbestimmung erforderlich, als der Vater und die Mutter nach der Trennung 
vorübergehend wieder einen gemeinsamen Haushalt bildeten. 
 
Tipp: Die Rückforderung scheiterte auch nicht daran, dass das Kindergeld nach den Angaben des 

Vaters auf ein Konto gezahlt wurde, über das die Mutter verfügungsberechtigt war. Denn 
selbst, wenn das Kindergeld auf eine Weisung des Kindergeldberechtigten hin an einen 
Dritten gezahlt wird, bleibt der Berechtigte Zahlungsempfänger. 
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Elterngeld . Einmalzahlung von Urlaubs- oder Weihnachtsgeld  
 
Jährlich einmal gezahltes Urlaubs- oder Weihnachtsgeld erhöht nicht das Elterngeld. Bei diesen 
Geldern handelt es sich um sonstige Bezüge, die bei der Bemessung des Elterngeldes außer Betracht 
bleiben. Dies hat das Bundessozialgericht am 29. Juni 2017 entschieden. 
 
Die Klägerin war vor der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2014 und ihrer sich anschließenden Elternzeit 
als Angestellte tätig. Sie hatte nach ihrem Arbeitsvertrag Anspruch auf monatliche Lohnzahlung in 
Höhe von 1/14 des vereinbarten Jahresgehalts. Die einmal jährliche Zahlung eines Urlaubsgeldes im 
Mai und eines Weihnachtsgeldes im November sollten weitere je 1/14 des vereinbarten Jahresgehalts 
betragen. Bei der Bemessung des Elterngelds wurden lediglich die monatlich wiederkehrenden Löhne, 
nicht aber das Urlaubs- und Weihnachtsgeld, berücksichtigt – und zwar zu Recht, wie das Bundes-
sozialgericht letztlich entschied.  
 
Das Elterngeld bemisst sich nach dem Durchschnitt des laufenden, in der Regel monatlich zufließ-
enden Lohns im Bemessungszeitraum. Üblicherweise sind damit die laufenden Löhne in den zwölf 
Kalendermonaten vor dem Geburtsmonat des Kindes Grundlage der Berechnung. Nicht zu diesem 
laufenden Arbeitseinkommen gehören Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, welches im Bemessungszeit-
raum jeweils nur einmal gewährt wird. Sie zählen zu den für die Bemessung des Elterngeldes 
unmaßgeblichen, lohnsteuerlich als sonstige Bezüge behandelten Einnahmen.  
 
Eine Zuordnung zum laufenden Lohn folgt nicht daraus, dass Urlaubs- und Weihnachtsgeld als Teile 
des Gesamtjahreslohns zu berechnen sind. Auch dass sie in gleicher Höhe, wie regelmäßiger 
Monatslohn gezahlt werden, begründet keine wiederholten bzw. laufenden Zahlungen. Die Zahlung 
erfolgte vielmehr auch hier anlassbezogen einmal vor der Urlaubszeit und einmal vor Weihnachten. 
 

Umsatzsteuer . Ermäßigt zu besteuernde Speisenlieferung oder Restaurations-
leistung? 
 
Die Abgrenzung zwischen der mit 7 % ermäßigt besteuerten Lieferung von Speisen und der mit 19 % 
regelbesteuerten Restaurationsleistung gehört zu den Dauerbrennern im Umsatzsteuerrecht. Aktuell 
hat der Bundesfinanzhof hierzu Folgendes entschieden: Verkauft ein Brezelverkäufer auf dem 
Oktoberfest in Festzelten „Wiesnbrezn“ an die Gäste des personenverschiedenen Festzeltbetreibers, 
dann ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % für Lebensmittel anzuwenden (Urteil vom 
03. August 2017). 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Eine Steuerpflichtige pachtete während des Oktoberfestes Verkaufsstände in mehreren Festzelten an. 
Die von ihr beschäftigten „Breznläufer“ gingen durch die Reihen des Festzelts und verkauften die 
Brezeln an die an Bierzelttischen sitzenden Gäste des Festzeltbetreibers. Das Finanzamt sah hierin 
eine sonstige Leistung, die dem Regelsteuersatz unterliege. Begründung: Es liege ein überwiegendes 
Dienstleistungselement vor, weil der Steuerpflichtigen die von den Festzeltbetreibern bereitgestellte 
Infrastruktur (bestehend aus Zelt mit Biertischgarnituren und Musik) zuzurechnen sei. Das 
Finanzgericht München bestätigte dies. Der Bundesfinanzhof sah das erfreulicherweise aber anders. 
 



 

 8 

Ausgabe Dezember 2017 

Nach der aktuellen Entscheidung führt der Verkauf der Brezeln umsatzsteuerrechtlich zu einer 
Lieferung von Backwaren, die ermäßigt zu besteuern ist. Die in den Festzelten aufgestellten 
Biertischgarnituren, bestehend aus Tischen und Bänken, dienten den eigenen Gastronomieumsätzen 
des Festzeltbetreibers.  
 
Für die Steuerpflichtige handelte es sich um fremde Verzehrvorrichtungen, an denen ihr kein eigenes 
Mitbenutzungsrecht zustand. Die Steuerpflichtige hatte keine Verfügungs- oder Dispositions-
möglichkeit an den Bierzeltgarnituren in dem Sinne erlangt, dass sie Festzeltbesuchern Sitzplätze im 
Festzelt zuweisen konnte. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass Personen, die ausschließlich 
Brezeln erwarben, zur Nutzung der Bierzeltgarnituren auch dann berechtigt waren, wenn sie keine 
zusätzlichen Leistungen des Festzeltbetreibers für den Erwerb von dessen Getränken und Speisen in 
Anspruch nahmen.  
 
Tipp: Ob diese Entscheidung auch auf Imbisse in Food-Courts in Einkaufszentren übertragbar ist, 

ist fraglich. In 2016 hatte jedenfalls das Finanzgericht Hamburg entschieden, dass es sich bei 
der Zurverfügungstellung der Tische und Stühle an die Kunden um ein dem Imbissbetreiber 
zuzurechnendes Dienstleistungselement handelt. Die weitere Entwicklung bleibt vorerst 
abzuwarten.  

 

Markenrecht . Keine Verwechselungsgefahr!? – „Oxbrot“ ist nicht gleich 
„Ochsenbrot“ 
 
Landgericht Braunschweig, Urteil vom 15.11.2017 - 9 O 869/17  
 
Nach einer Entscheidung des Landgerichts Braunschweig liegt durch die Bezeichnung „Oxbrot“ beim 
Vertrieb von Brot keine Verletzung der für die Warenklasse „Brot“ eingetragenen Wortmarke 
„Ochsenbrot“ vor. Es bestehe keine unmittelbare Verwechselungsgefahr.  
 
Die Klägerin ist Inhaberin der beim DPMA eingetragenen Wortmarke "Ochsenbrot" für die 
Warenklasse "Brot". Das beklagte Unternehmen vertreibt in mehreren Bäckereifilialen Brote unter dem 
Namen "Oxbrot". Die Klägerin verlangte von der Beklagten, die Bezeichnung "Oxbrot" unter anderem 
beim Vertrieb von Backwaren nicht mehr zu verwenden, da aus ihrer Sicht eine Verwechslungsgefahr 
gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und damit eine Verletzung ihres Schutzrechts gegeben sei. Im 
Klageverfahren argumentierte die Markeninhaberin, dass nach dem Gesamteindruck zwischen den 
Zeichen "Ochsenbrot" und "Oxbrot" sowohl eine klangliche als auch eine optische Ähnlichkeit bestehe.  
 
Das Gericht wollte der Klägerin nicht folgen und wies die Klage ab. 
 
Die Richter verneinten eine unmittelbare Verwechselungsgefahr, da die Zeichen eine zu geringe 
Ähnlichkeit des Klangs, Schriftbilds und Sinngehalts aufweisen. Denn, so die Richter, die geschützte 
Wortmarke enthalte eine Silbe mehr als "Ochs". Durch das verlängernde "en" in der Wortmitte der 
Klagemarke entstehe beim Sprechen ein abweichender Rhythmus, der auch nicht entfalle, wenn man 
den Mittelvokal weitgehend "verschluckt". Lediglich, wenn man den Mittelteil "en" wegließe, läge eine 
klangliche Übereinstimmung vor. Auch bei der Schreibweise bestehe lediglich eine Übereinstimmung 
hinsichtlich des Anfangsbuchstabens. Das identische Wortende "-brot" sei wegen seines rein 
beschreibenden Charakters nicht ausschlaggebend. 
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Auch sei darüber hinaus eine Bedeutungsähnlichkeit nicht hinreichend sicher daraus abzuleiten, dass 
"ox" das englische Wort für "Ochse" ist, gab das Gericht weiter zu bedenken. Einem 
durchschnittlichen Verbraucher dürfte sich die Übersetzung zwar über die klangliche Ähnlichkeit zu 
"Ochs" erschließen. Dies gelte aber nicht in Bezug auf das maßgebliche Wort "Ochsen". Überdies sei 
es im Deutschen eher unüblich, ein englisches und ein deutsches Wort zu einem neuen Begriff 
zusammenzuziehen. Vielmehr lasse die Vorsilbe "Ox" für den unbefangenen Kunden eine Vielzahl 
von Bedeutungsvarianten zu. Die Bezeichnung könne sich beispielsweise auf die englische 
Universitätsstadt "Oxford" beziehen. Auch liege eine Assoziation mit chemischen Begriffen, wie Oxid, 
Oxidation oder Oxygen nicht fern. In der Werbung sei überdies der Begriff Antioxidantien bekannt und 
positiv belegt, heißt es im Urteil weiter. 
 
Obwohl eine Identität der Ware „Brot“ vorliege, sei der einzuhaltende Abstand zwischen der 
Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen gewahrt, stellten die Richter weiter fest und führten 
abschließend aus, dass das „Brotregister des Deutschen Brotinstituts“ unstreitig über 3.200 Brotsorten 
(Stand März 2015) verzeichne. Angesichts dieser Vielfalt sei der Verbraucher daran gewöhnt, auf 
geringe Unterschiede im Namen zu achten. 
 
Ob das Urteil rechtskräftig ist, ist diesseits nicht bekannt. 
 

Gewerblicher Rechtsschutz . „Let it be“ - Yoko Ono contra "Yoko Mono" 
 
Landgericht Hamburg, Urteil vom 17.11.2017, Az.: 318 O 195/17 
 
Das Landgericht Hamburg hat das Namensverbot „Yoko Mono“ für eine Hamburger Szene-Kneipe 
bestätigt. Zuvor war der Kneipenwirt bereits im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens zur 
Unterlassung verurteilt worden. 
 
Über 17 Jahre führte eine Hamburger Szene-Kneipe den Namen „Yoko Mono“. Yoko Ono, ihres 
Zeichens Künstlerin und Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, war mit der Namensgebung 
überhaupt nicht einverstanden und hatte zunächst in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen 
den Namen „Yoko Mono“ geklagt. 
 
Die zuvor im vorläufigen Rechtsschutz erstrittene Unterlassungsverfügung wurde nunmehr nach 
Einlegung eines Widerspruchs des Etablissement-Inhabers im Hauptsacheverfahren bestätigt. Bereits 
nach dem Erlass der einstweiligen Verfügung wurde durch Überkleben „vorsorglich“ aber schon mal 
die „Mono“ Bar. 
 
Das Landgericht bestätigte nun, dass die Bezeichnung "Yoko Mono" dem weltweit bekannten Namen 
der Klägerin so ähnlich sei, dass ein Beobachter mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer - wie 
auch immer gearteten - Beziehung zwischen der Klägerin und der Bar ausgehen wird, hieß es in der 
Begründung. Die Annahme einer lediglich zufälligen Übereinstimmung ist jedenfalls fernliegend, so die 
Richter weiter. 
 
Der Beklagte erwägt, gegen die Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. Mittlerweile wurde die „Mono“-
Bar zudem wegen Streitigkeiten mit dem ehemaligen Vermieter vom Karolinenviertel in die Hamburger 
Neustadt verlegt. 
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Gewerblicher Rechtsschutz . Keine Irreführung durch "Oliven-Mix" mit grünen 
und geschwärzten Oliven 
 
OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 22.06.2017 - 6 U 122/16 
 
Das OLG Frankfurt a. M. hat entschieden, dass eine als "Oliven-Mix" angebotene Mischung aus 
grünen und schwarzfarbigen – nicht aber natürlich gereiften schwarzen – Oliven keine Irreführung der 
Verbraucher beinhaltet. Dies jedoch nur, wenn der Mix in einer durchsichtigen Plastikschale mit der 
zutreffenden Angabe in der Zutatenliste, dass geschwärzte Oliven enthalten sind, angeboten wird. 
 
Die Beklagte ist Herstellerin eines "Oliven-Mix". Dabei handelt es sich um eine Mischung aus grünen 
und geschwärzten grünen Oliven, die in einer durchsichtigen Plastikschale angeboten werden. Die 
das Produkt umgebende Banderole enthält die Angabe "Oliven-Mix". In der Zutatenliste an der Seite 
der Schale findet sich unter anderem die Angabe: "Grüne Oliven 39 %, geschwärzte Oliven (Oliven, 
Stabilisator Eisen-II-Gluconat)". 
 
Ein Verbraucherschutzverband fand, dass die Bezeichnung des Produktes als „Oliven-Mix“ irreführend 
sei, da ja eigentlich nur Grüne – in natürlichem Farbton und geschwärzt – angeboten würden. Der 
Verband forderte die Herstellerin zur Unterlassung auf, die Bewerbung des Produkts zu betreiben, 
wenn es - wie gegenwärtig - keine natürlich gereiften schwarzen Oliven enthalte. Nach Ansicht des 
Verbandes rufe die Produktaufmachung bei einem erheblichen Teil des Verkehrs die Erwartung 
hervor, dass sich in der Verpackung sowohl grüne als auch natürlich gereifte schwarze Oliven 
befänden. Da die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben wurde, traf man sich vor 
Gericht wieder. Für den in Anspruch genommen Hersteller war mit dem Landgericht nicht gut Kirschen 
bzw. Oliven essen. Dort wurde der Klage stattgegeben.  
 
Dagegen legte die Beklagte Berufung ein und hatte damit vor dem OLG Erfolg. 
 
Das OLG verneinte eine Irreführung der Verbraucher durch die angegriffene Produktausstattung. Es 
werde nicht der unzutreffende Eindruck erweckt, das Produkt enthalte tatsächlich natürlich gereifte 
schwarze Oliven. Zwar sei allein die Angabe in der Zutatenliste "geschwärzte Oliven" nicht 
ausreichend, um einem denkbaren unzutreffenden Eindruck entgegenzuwirken. Denn auch bei 
korrekter Bezeichnung in der Zutatenliste könne gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung des BGH 
(Himbeer-Vanille-Abenteuer II) eine Fehlvorstellung hervorgerufen werden, wenn die Etikettierung des 
Produktes irreführend sei. 
 
Allerdings sei dies hier nicht der Fall befanden die Berufungsrichter. Denn die Etikettierung 
beschränke sich auf die Bezeichnung "Oliven-Mix". Aus welchen Arten von Oliven sich die Mischung 
zusammensetze, werde nicht näher umschrieben. Abgebildet würden allein "Oliven grüner und 
schwarzer Farbe". Die tatsächlich in der Packung enthaltenen Oliven seien wegen der durchsichtigen 
Verpackung auch erkennbar. Der Verbraucher werde damit hinreichend informiert, welche Oliven sich 
tatsächlich in der Verpackung befinden. Die Etikettierung enthalte zudem keinen ausdrücklichen 
Hinweis auf "schwarze Oliven". 
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Auch der Einwand des Klägers, die Verbraucher gingen wegen der auf dem Etikett abgebildeten und 
in der Verpackung zu sehenden schwarzen Oliven von natürlich gereiften, nicht aber von 
geschwärzten Oliven aus, verneinte das OLG. Verbraucher, die wüssten, dass natürlich gereifte 
schwarze Oliven niemals so dunkel seien wie geschwärzte Oliven, könnten durch das Plastik sofort 
erkennen, dass hier geschwärzte Oliven enthalten seien. Verbraucher, die annähmen, dass 
geschwärzte Oliven genauso wie natürliche schwarze Oliven aussehen, könnten sich über die 
Zutatenliste informieren. Diejenigen, die überhaupt nicht wüssten, dass geschwärzte Oliven zum 
Verzehr angeboten werden, würden hinreichend über die Zutatenliste informiert, so die Richter. 
 
Schließlich könnten diejenigen Verbraucher, die sich über die Frage, ob schwarze Oliven natürlich 
gereift oder geschwärzt seien, keinerlei Gedanken machen, gar nicht in die Irre geführt werden. Denn 
sie unterlägen ohnehin keiner Fehlvorstellung.  
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